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 Alle Auft räge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie vom Auft ragnehmer 
schrift lich und firmengemäß gezeichnet  werden und verpflichten nur in dem in der 
Auft ragsbestät igung angegebenem Umfang. Einkaufsbedingungen des Auft raggebers werden für das 
gegenständliche Rechtsgeschäft  und die gesamte Geschäftsbeziehung hierm it  ausgeschlossen. 
Angebote sind grundsätzlich freibleibend. 

 Es gelten ausschließlich diese Geschäftsbedingungen. Alle Geschäftsbedingungen von Auft raggebern, 
Subauft ragnehmern und Par tnerfirmen gelten nicht . 
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2.1. Die Ausarbeitung individueller Organisat ionskonzepte und Programme erfolgt  nach Art  und Umfang 
der vom Auft raggeber vollständig zur Verfügung gestellten bindenden Informat ionen, Unterlagen und 
Hilfsmit tel.  Dazu zählen auch, sofern nicht  anders vereinbart , praxisgerechte Daten sowie 
Testmöglichkeiten in ausreichendem Ausmaß, die der Auft raggeber zeitgerecht , in der 
Normalarbeit szeit  und auf seine Kosten zur Ver fügung stellt .  Wird vom Auft raggeber bereit s auf der 
zum Test  zur Verfügung gestellten Anlage im  Echtbet rieb gearbeitet , liegt  die Verantwortung für die 
Sicherung der  Echtdaten beim Auft raggeber. 

2.2. Grundlage für die Erstellung von I ndividualprogrammen ist  die schrift liche Leistungsbeschreibung, die 
der Auft ragnehmer gegen Kostenberechnung aufgrund der  ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen 
und I nformat ionen ausarbeitet  bzw. der Auft raggeber zur Verfügung stellt . Diese Lei-
stungsbeschreibung ist  vom  Auft raggeber auf Richt igkeit  und Vollständigkeit  zu überprüfen und mit  
seinem Zust immungsvermerk zu versehen. Später auft retende Änderungswünsche können zu geson-
derten Term in-  und Preisvereinbarungen führen. 

2.3. I ndividuell erstellte Software bzw. Programmadapt ierungen bedür fen für das jeweils betroffene einer 
Programmabnahme spätestens 4 Wochen ab Lieferung durch den Auft raggeber. Diese wird in einem 
Protokoll vom  Auft raggeber bestät igt . (Prüfung auf Richt igkeit  und Vollst ändigkeit  anhand der vom 
Auft ragnehm er akzept iert en Leistungsbeschreibung m it t els der unter Punkt  2.1. angeführten zur 
Verfügung gestellten Testdaten) . Lässt  der Auft raggeber den Zeit raum von vier Wochen ohne 
Programmabnahme verstreichen, gilt  die Software bzw. Programmadapt ierung als abgenomm en. Bei 
Einsatz der  Software im  Echtbet r ieb durch den Auft raggeber gilt  die Software jedenfalls als 
abgenommen. 

  Etwa auft retende Mängel, das sind Abweichungen von der schrift lich vereinbarten 
Leistungsbeschreibung, sind vom Auft raggeber  ausreichend dokument iert  dem Auft ragnehm er zu 
melden, der  um raschestmögliche Mängelbehebung bemüht ist . Liegen schrift lich gemeldete, 
wesent liche Mängel vor, das heißt , dass der Echtbet rieb nicht  begonnen oder fortgesetzt  werden 
kann, so ist  nach Mängelbehebung eine neuerliche Aufnahm e er forder lich. 

2.4. Bei Bestellung von Bibliotheks- (Standard- )Programm en bestät igt  der Auft raggeber  m it  der  Bestellung 
die Kenntnis des Leistungsumfanges der bestellten Programme. 

2.5. Sollt e sich im  Zuge der Arbeit en herausstellen, dass die Ausführung des Auft rages gemäß 
Leistungsbeschreibung tatsächlich oder jur ist isch unmöglich ist , ist  der  Auft ragnehmer verpflichtet , 
dies dem Auft raggeber sofort  anzuzeigen. Änder t  der  Auft raggeber  die Leistungsbeschreibung nicht  
dahingehend bzw. schafft  die Voraussetzung, dass eine Ausführung möglich wird, kann der 
Auft ragnehm er die Ausführung ablehnen. I st  die Unmöglichkeit  der Ausführung die Folge eines 
Versäumnisses des Auft raggebers oder einer nacht räglichen Änderung der  Leistungsbeschreibung 
durch den Auft raggeber, ist  der Auft ragnehmer berecht igt , vom Auft rag zurückzut reten. Die bis dahin 
für die Tät igkeit  des Auft ragnehmers abgelaufenen Kosten und Spesen sind vom  Auft raggeber zu 
erset zen. 

2.6. Ein Versand von Program mträgern, Dokumentat ionen und Leistungsbeschreibungen er folgt  auf 
Kosten und Gefahr des Auft raggebers. Darüber hinaus vom Auft raggeber gewünschte Schulung und 
Erklärungen werden gesondert  in Rechnung gestellt .  
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3.1. Alle Preise verstehen sich, sofern nicht  anders schrift lich festgehalten, in Euro ohne Um satzsteuer . 
Sie gelten nur für  den vorliegenden Auft rag. Die genannten Preise verstehen sich ab Geschäftssitz 
bzw. - stelle des Auft ragnehmers. Die Kosten von Programmträgern (z.B. Magnetbänder , Magnet-
plat t en, Floppy Disks, St reamer Tapes, Magnetbandkasset ten usw.)  sowie allfällige Vert ragsgebühren 
werden gesondert  in Rechnung gestellt .  

3.2. Bei Bibliotheks- (Standard-)Programmen gelt en die am Tag der Lieferung gült igen Listenpreise. Bei 
allen anderen Dienst leistungen (Organisat ionsberatung, Programmierung, Einschulung, Umstellungs-
unterstützung, t elefonische Beratung usw.)  wird der  Arbeit saufwand zu den am Tag der 
Leistungserbringung gült igen Sätzen verrechnet . Abweichungen von einem  dem Vert ragspreis 
zugrundeliegenden Zeitaufwand, der nicht  vom Auft ragnehmer zu vert reten ist , wird nach 
tatsächlichem Anfall berechnet . 

3.3. Die Kosten für  Fahr t- , Tag-  und Nächt igungsgelder  werden dem Auft raggeber gesondert  nach den 
jeweils gült igen Sätzen in Rechnung gestellt . Wegzeiten gelten als Arbeit szeit . 
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4.1. Der  Auft ragnehmer ist  bestrebt , die vereinbarten Termine der Er füllung (Fert igstellung)  möglichst  
genau einzuhalt en. 

4.2. Die angest rebten Erfüllungsterm ine können nur dann eingehalt en werden, wenn der Auft raggeber  zu 
den vom Auft ragnehmer angegebenen Terminen alle notwendigen Arbeiten und Unterlagen 
vollständig, insbesondere die von ihm akzept ierte Leistungsbeschreibung lt .  Punkt  2.2. zur Verfügung 
stellt  und seiner Mitwirkungsverpflichtung im  er forderlichen Ausmaß nachkommt. 

 Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch unr icht ige, unvollständige oder nacht räglich 
geänderte Angaben und Informat ionen bzw. zu Verfügung gestellte Unter lagen ent stehen, sind vom 
Auft ragnehm er nicht  zu ver t reten und können nicht  zum Verzug des Auft ragnehmers führen. Daraus 
result ierende Mehrkosten t rägt  der  Auft raggeber. 

4.3. Bei Auft rägen, die mehrere Einheiten bzw. Program me umfassen, ist  der Auft ragnehmer berecht igt , 
Teillieferungen durchzuführen bzw. Teilrechnungen zu legen. 
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5.1.  Die vom Auft ragnehmer gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 8 Tage ab 
Produkterhalt  ohne jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Für  Teilrechnungen gelten die für den 
Gesamtauft rag festgelegten Zahlungsbedingungen analog. 

5.2. Bei Auft rägen, die mehrere Einheit en (z.B. Programme und/ oder Schulungen, Realisierungen in 
Teilschrit ten)  um fassen, ist  der Auft ragnehmer berecht igt , nach Lieferung jeder  einzelnen Einheit  
oder Leistung Rechnung zu legen. 

5.3. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsterm ine bildet  eine wesent liche Bedingung für die Durch-
führung der Lieferung bzw. Vert ragserfüllung durch den Auft ragnehmer. Die Nichteinhaltung der 
vereinbarten Zahlungen berecht igen den Auft ragnehmer, die laufenden Arbeiten einzustellen und 
vom Vert rag zurückzut reten. Alle dam it  verbundenen Kosten sowie der Gewinnentgang sind vom 
Auft raggeber zu t ragen. 

 Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen im  banküblichen Ausmaß verrechnet . Bei Nichteinhaltung 
zweier Raten bei Teilzahlungen ist  der Auft ragnehmer berecht igt , Term inverlust  in Kraft  t reten zu 
lassen und übergebene Akzente fällig zu stellen. 

5.4. Der Auft raggeber ist  nicht  berecht igt , Zahlungen wegen nicht  vollständiger Gesamtlieferung, Garant ie-  
oder Gewährleistungsansprüchen oder  Bemängelungen zurückzuhalten. 

5.5. Rechnungen die von Subauft ragnehmer und Projektpartner an uns gestellt  werden, werden frühestens 
nach 30 Tagen beglichen. 
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6.1. Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen ( Programme, Dokumentat ionen etc.)  stehen dem 
Auft ragnehm er bzw. dessen Lizenzgebern zu. Der Auft raggeber erhält  ausschließlich das Recht , die 
Software nach Bezahlung des vereinbarten Entgelt s ausschließlich zu eigenen Zwecken, und, falls 
nicht  anders vereinbart , im  Ausmaß der erworbenen Anzahl Lizenzen für die gleichzeit ige Nutzung 
auf mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden. 

 Durch den gegenständlichen Vert rag wird lediglich eine Firmennutzungsbewilligung erworben. Eine 
Verbreitung durch den Auft raggeber ist  gemäß Urheberrechtsgesetz ausgeschlossen. Durch die 
Mitwirkung des Auft raggebers bei der Herstellung der Software werden keine Rechte über  die im 
gegenständlichen Vert rag festgelegte Nutzung erworben. Jede Verletzung der Urheberrechte des 
Auft ragnehm ers zieht  Schadenersatzansprüche nach sich, wobei in einem solchen Fall volle 
Genugtuung zu leisten ist . 



 

 

6.2. Die Anfert igung von Kopien für Archiv-  und Datensicherungszwecke ist  dem Auft raggeber unter  der 
Bedingung gestat t et , dass in der  Software kein ausdrückliches Verbot  des Lizenzgebers oder Drit ter 
enthalt en ist , und dass sämt liche Copyr ight -  und Eigentumsvermerke in diese Kopien unverändert  
m itübert ragen werden. 

6.3. Sollt e für  die Herstellung von I nteroperabilität  der  gegenständlichen Software die Offenlegung der 
Schnit tstellen erforderlich sein, ist  dies vom Auft raggeber gegen Kostenvergütung beim  Auft raggeber 
zu beauft ragen. Kom mt der  Auft ragnehm er dieser Forderung nicht  nach und er folgt  eine 
Dekompilierung gemäß Urheberrechtsgesetz, sind die Ergebnisse ausschließlich zur  Herstellung der 
I nteroperabilität  zu verwenden. Missbrauch hat  Schadenersat z zur Folge. 
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7.1. Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lieferzeit  aus alleinigem Verschulden oder 
rechtswidrigem Handeln des Auft ragnehmers ist  der Auft raggeber berecht igt , m it t els 
eingeschriebenen Briefes vom  bet reffenden Auft rag zurückzutreten, wenn auch innerhalb der an-
gemessenen Nachfr ist  die vereinbarte Leistung in wesent lichen Teilen nicht  erbracht  wird und den 
Auft raggeber daran kein Verschulden t rifft . 

7.2. Höhere Gewalt , Arbeitskonflikt e, Naturkatast rophen und Transportsperren sowie sonst ige Umstände, 
die außerhalb der Einflussmöglichkeit  des Auft ragnehmers liegen, entbinden den Auft ragnehmer von 
der Lieferverpflichtung bzw. gestat ten ihm eine Neufestset zung der vereinbar ten Lieferzeit .  

7.3. Stornierungen durch den Auft raggeber sind nur mit  schrift licher  Zust immung des Auft ragnehmers 
möglich. I st  der Auft ragnehmer mit  einem Storno einverstanden, so hat  er das recht , neben den 
erbrachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine Stornogebühr in der Höhe von 30%  des noch 
nicht  abgerechneten Auft ragswertes des Gesamtprojektes zu verrechnen. 
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8.1. Mängelrügen sind nur  gült ig, wenn sie reproduzierbare Mängel bet reffen und wenn sie innerhalb von 
4 Wochen nach Lieferung der vereinbarten Leistung bzw. bei I ndividualsoftware nach 
Programmabnahme gemäß Pkt . 2.3. schrift lich dokument iert  erfolgen. Bei gerecht fert igter 
Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist  behoben, wobei der Auft raggeber dem 
Auft ragnehm er alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht . 

8.2. Korrekturen und Ergänzungen, die sich bis zur Übergabe der vereinbar ten Leistung aufgrund org-
anisator ischer und programmtechnischer Mängel, welche vom Auft ragnehmer zu vert reten sind, als 
notwendig erweisen, werden kostenlos vom Auft ragnehmer durchgeführt . 

8.3. Kosten für  Hilfestellung, Fehldiagnose sowie Fehler -  und Störungsbeseit igung, die vom Auft raggeber 
zu vert reten sind sowie sonst ige Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen werden vom 
Auft ragnehm er gegen Berechnung durchgeführt . Dies gilt  auch für die Behebung von Mängeln, wenn 
Programmänderungen, Ergänzungen oder sonst ige Eingr iffe vom Auft ragnehmer selbst  oder von 
dr it ter Seite vorgenommen worden sind. 

8.4. Ferner übernimmt der  Auft ragnehmer keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf 
unsachgemäße Bedienung, Datenübert ragungsfehler  insbesondere Computernetzwerke bet reffend, g-
eänderter Bet riebssystemkomponenten, Schnit tst ellen und Parameter, Verwendung ungeeigneter 
Organisat ionsmit tel und Datent räger, soweit  solche vorgeschrieben sind, anormale 
Betriebsbedingungen sowie auf Transportschäden zurückzuführen sind. 

8.5. Für Programme, die durch eigene Programmierer des Auft ragebers bzw. Drit t e nacht räglich verändert  
werden, ent fällt  jegliche Gewährleistung durch den Auft ragnehmer. 

8.6. Soweit  Gegenstand des Auft rages die Änderung oder Ergänzung bereit s bestehender Programme ist , 
bezieht  sich die Gewährleistung auf die Änderung oder Ergänzung. Die Gewährleistung für das 
ursprüngliche Programm lebt  dadurch nicht  wieder  auf. 
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 Der  Auft ragnehm er haft et  für Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit  nachgewiesen 
werden, im  Rahmen der  gesetzlichen Vorschr ift en. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit  ist  ausge-
schlossen. <�c�= �
&Ld	5�, . -Y]+-

 Die Vert ragspartner verpflichten sich zur gegenseit igen Loyalit ät . Sie werden jede Abwerbung und 
Beschäft igung, auch über Drit te, von Mitarbeitern, die an der Realisierung der Auft räge gearbeitet  
haben, des anderen Vertragspartners während der Dauer des Vert rages und 12 Monate nach 
Beendigung des Vert rages unterlassen. Der  dagegen verstoßende Vert ragspartner  ist  verpflichtet , 
pauschalierten Schadenersat z in der  Höhe eines Jahresgehaltes des Mitarbeiters zu zahlen. <$<	= ��5L-K3	(	)
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 Der Auft ragnehmer verpflichtet  seine Mitarbeiter, die Best im mungen gemäß §20 des 
Datenschutzgesetzes einzuhalt en. 
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Sollt en einzelne Best immungen dieses Vertrages unwirksam sein oder  unwirksam werden, so wird 
hierdurch der übrige I nhalt  dieses Vertrages nicht  berührt . Die Vert ragspartner werden part -
nerschaft lich zusammenwirken, um eine Regelung zu finden, die den unwirksamen Best immungen 
möglichst  nahe kommt . < N = �$W+8$, *	)
)+Q131)_-/. AFAF*�(�0	3�(

 Soweit  nicht  anders vereinbart , gelt en die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung komm enden 
gesetzlichen Best immungen ausschließlich nach österreichischem Recht , auch dann, wenn der 
Auft rag im  Ausland durchgeführt  wird. Für eventuelle St reit igkeiten gilt  ausschließlich die ört liche 
Zuständigkeit  des sachlich zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz des Auft ragnehmers als 
vereinbart . Für den Verkauf an Verbraucher im  Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die 
vorstehenden Best immungen nur insoweit , als das Konsumentenschutzgesetz nicht  zwingend andere 
Best immungen vorsieht . 

 

* I n Anlehnung an die Allgemeinen Bedingungen des Fachverband Unternehmensberatung und 
Datenverarbeitung der Wirt schaft skammer Öster reich, Stand Oktober 2000. 
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